
Ke/von
rnaden

wöhlter Mömischer Kay¬
ser / zu allen Weiten Mehrer des Reichs / in Mer-
manien / zu Wispanien / Wungarn / Böheim / Dal¬
matien / Uroatien / Mchlavonien re. König / Erk-

zu Westerreich / Werßog zu Burgund /
teyer / Kärnten / Urain / und Mürtemberg /

ras zu Kabspurg / Wandern / Tyrol/
und Mörß / rc> ra

zNtbieten allen und jeden Unseren nachgesetzten Obrigkeiten
Geist, und Weltlichen / und sonst jedermanniglich / die in

diesem Unseren Ertz-Hertzogtum Oesterreich unter und ob der
Enns seßhaft / oder in anderley Weg allda befindlich seynd/
was Standes / oder Würde die immer seyn mögen / insonder¬
heit allen Land -Gerichts-Znhabern / deren Verwaltern / bestell¬
ten ^ ävocaten / und Lonüüentm Unsere Gnad : und geben
euch hiemit Gnädigst zu vernehmen / welcher gestalten Wir mit
Gelegenheit vielfältiger in angesuchten Begnadungs -Fällen bey
Hof eingelangten / oder ex oKicio dahin abgcforderten



kroccilen misfällig Wahrgenohmen/ daß entwederin mo <lo , L
korma in <;uiiitioni8 ungleich fürgegangen / oder die krocels
mit denen Rechtlichen Anzeigungen/ corpore äcliÄi , odervi-
so reperto nicht genugsam intlruiret / dahero auch viel Urtheile
übel ausgefallen seyen ; so auch einiger Massen daher gcrühret/weilen die bcräinanäcischeLand -Gerichts-Ordnung in zerschie-
denen Fällen unlauter / auch jezuweilen misdeutct werde/
über dieses man auch mit der bisher üblichen lortur zum Zweck
der andurch heraus bringenden Wahrheit gar selten gelange /
weilen nicht allein die in Diebstal / Raub- und Mördereyen
angebrachte/ sondern auch andere verschiedeneDelinquenten/
ungehindert einige auf sie gestorben / daß selbe ihreLompli-ce8 in ihren begangenen Verbrechen gewesen / einige Zeit hcro
die mit ihnen vorgenohmene lorcur dannoch gantz ungeschcuct/
fast ohne bezeugter Empfindlichkeit / in beharlichen ne-Mtivi«
ausgestanden haben / wordurch dergleichen verstockte Personen
von der im widrigen zu gcwarten gehabter Todes-Straf sich
losgewürcket / folgends nach deren erreichten Entlassung sich
die fernere Künheit gegeben / ihren Lastern / und Unthatennur desto kecker nachzuhangen :

Dann auch daß vermög der bishero beobachteten keräi-
nrmäcischer Land - Gerichts -Ordnung / insonderheit ^ rciculo
42. § . 5 . Le . 6. der Thätcr entweder durch seine eigene Bc-
kanntnuß / oder sonsten wenigstens durch zwey untadelhafte
Zeugen der That überwiesen seyn müssen / dann weder aus
Vermutungen / so starck als sie seyn wollen / weder aus lnäi-
cien / oder unvollkommener Prob ( wie erst- wiederholte Land-
Gerichts-Ordnung deutlich enthaltet ) auch in heimlichen La¬
stern kein Mensch verurtheilet werden könne / mithin die De¬
linquenten aus eben besagtem Begrif mehr- berührt- beräi-
nclnäeischer Land -Gcrichts-Ordnung sich den Anlaß gcnohmen
haben / ihre eintzige Zuflucht auf das Laugnen zu setzen/ein-
folglich alle wider sie angewendte Oraäu8 lorrurL in unbe¬
weglicher Hartneckigkeit auszustehen:

Nebst deme / daß die Haus- und andere qu»li6cirte
Diebstäle gleichsam ohne Scheue aller Orten verübet / und
fast in unaufhörlichen Schwung gebracht werden wollen. Uber
all- dieses auch die Diebe / Rauber / und Mörder sich gemei¬
niglich unterstehen / verbottcnes Gewehr heimlich zu tragen/
damit ihre böse Thaten auszuüben / bey ihrer Bctrettung der

Wacht



Wacht sich äußerest widersetzen / selbe beschädigen / oder wol
gar tödten.

Derohalben Wir als Lands-Fürst und Herr / aus mild-
Väterlicher Vorsorg / und ^utUEfer / forderist aber damit
die der Zeit immer mehr zunehmende Verwegenheit deren zum
Übel geneigten Leuten / mit Abkürtzung unnöhtiger Weitläuft
Weiten ehemöglichst bezwungen / und zur gebührenden Straf
befördert werden möge / in reifliche Beratschlagung zu zie¬
hen / für eine unumgängliche Noht erachtet / wie

Erstlich denen in moäo iuquircnäi , inckrucnäi procelIu8
criminsles so vielfältig bishero verspührtcn Lxceüen / Mißbräu¬
chen/ und Unordnungen abgeholffen : fernerS und

Andertens/was in das künftige für zulängliche Mittel / und
Weiß/wordurch die Wahrheit von denen verstockten Ubelthä-
tern / auch allenfalls mit Verschärffung der lorrur heraus
gebracht / und denen Lastern nach Möglichkeit vorgebogen wer¬
den könte / zu erfinden seyen. Nicht weniger

Drittens / ob/ und wie ein Beschuldigter durch seine mit-Ge-
spän/ wann keine andere Prob / als die Aussag deren mit-Ge-
spänen / nebst denen schweren Znzüchten vorhanden ist / überwie¬
sen werden / und zu was für einer Straf man in dergleichen
Fällen schreiten möge?

Dann Viertens / wie denen zimlich frequent werdenden
Haus - und übrig- übel qualilicirten Diebstälen / obschon mi-
noris quantitativ als in der Land -Gerichts-Ordnung vorgese¬
hen ist/ fürgegangen / und zum crspieglenden Lxempel abgestraft/

Und Fünftens / wie gegen die mit heimlichem Gewehr
betrettende Ubelthäter / oder verdächtige Personen verfahren
werden möge?

Zu dessen ein- und anderer Erörterung Wir nach Verneh¬
mung Unserer N . Oe . Regierung / und von dieser eingelangt-
ausführlichem Gutachten / folgends Uns hierüber allergehor-
samst beschehenen Vortrag Allergnädigst geordnet haben:

Das Erstens circa moäum , L forrnani inquirenäi eine
verläßliche Norma eingeführet / zumalen auch die keräinan-
äcische Land -Gerichts-Ordnung in zerschiedencn kunÄis er¬
läutert werde ; inmassen Wir derentwillen ein besonderes Gut¬
achten von Unserer N . O . Regierung abgefordert / und nach
Einlangung dessen Uns weiters Allergnädigst rcfolviren wer-
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den . Znmittcls solle das jenige / was Wir unterm i 2 .ten
OÄobris vorigen Jahrs geordnet / und Unsere N . Oe . Re¬
gierung bereits publiciret hat / genau befolget werden / daß
nemlich alle / und jede Land -Gerichter in denen In ^ uilieions-
? roccllen nebst anderen klec^uilitis die Dr Ocncral - und 8pc-
cial - Incjuiiicion , aä capruram , dann auch -tä ipsim tortu-
ram erforderliche Inäicia durch genügsamen Bewcißtum erhe¬
ben / und das jenige / was sowol in Rechten / als Oesterrci-
chischer Land -Gerichts -Ordnung / sonderlich ab ^ re . 21 . bis
Z7 - von der Inczuilition , allgemein- und besonderen Anzei¬
gungen / Nachforschung der That / Beschauen / gefänglicher
Einziehung / güt - und peinlicher Befragung / Lonlronr -uion,
unb Oonttiturion vorgesehen ist / alles Wegs beobachten/
darüber das gehörige fürkchren / ,

lummariwn Lxamcn vor¬
nehmen / den lnczuiliüon8 -krocest > inikruixen / das articulir-
te Examen entwerffcn / hierunter aber keiner in Rechten ver-
bottener 8uMelUon , oder special an Hand -Gebung einiger
entweder zu Beschwer - oder Entschuldigung des Bezüchtigten
dienenden Umstanden sich gebrauchen / und zu mehrerer Ver¬
läßlichkeit den Entwurf deren areiculirten Frag -Stücken dem
allhier in Wienn bestellten Rechts -Freund mit allen aä inc^ui-
llrioneiTi Acneialcm , lpecialem , 85 capturam , allenfalls auch
aä torturam gehörigen Inzüchten zu förmiger Einrichtung ei¬
nes oder mehrerer nach beschaffenen Umständen erforderlich - ru-
riculirten Lxaminum vorhero cinsenden / und darüber in or-
clinc Verfahren / auch da in Laiibn8 cxcepriz , oder via Ara-
tis - ein Bericht / und Gutachten nach Hof zu geben wäre /
all- obige lnäicia mit gebender Auskunft ob / und wie weit
selbe rcleviret seyen ? mit denen darzu gehörigen Nohtdurften
denen ^ äkis beylegen ; inmassen auch die Rechts -Gelehrte/
wann sie in peinlichen Sachen ein Lonlülmrn zu erstatten /
oder bey und mit dem Land-Gericht ein Urtheil zu sprechen
haben / den bey der Inyuiiition sich etwo äusserenden Abgang
durch das Land -Gericht ersetzen lassen : zu dem Ende selbigem die
erforderliche Verbefferungs - kunLka an Hand geben / allenfalls
die verläßliche Ursachen / warumen ein- und anderes nicht zu rclcvi-
ren gewesen seyc ? bey gehörigen ^ rriculi8 mit einem oranäo bed¬
rucken sollen / mithin die Oiminalia Rcchts -förmig abzuhandeln/
und diß Orts ausser Verantwortung sich zu stellen wissen werden.

Soviel Andertens die angezielte Verschärfung der lorcur
an-



angehet / seynd zwar verschiedentliche neue Arten der Peini¬
gung in Vorschlag gekommen / Wir haben aber ohne vorgän-
giger Prob / und dero sich zeigenden Würckung dermalen noch
keine einführen wollen / sondern werden
Uns auf den in Sachen abgebenden Bericht ferners Gnädigst
entschließen.

Betreffend Drittens die Frag / ob und wie ein Beschul¬
digter durch seine mit-Gespän/wann keine andere Prob/als
die Aussag deren mit-Gespänen / nebst denen schweren Inzüch¬
ten vorhanden ist / überwiesen werden / und zu was für einer
Straf man in dergleichen Fallen schreiten möge ? So erläu¬
tert zwar viel - besagte keräinLnäcische Land -Gerichts-Ordnung
in dem oben schon angezogenen 42 .ten ^ rticui , und bald dar¬
auf folgenden §. 7, und anderen - stellen sich von selbsten ;
inmasscn auch von Weiland HOkdvI Kayserlichen Maje¬
stät Unsers in GOtt seligst ruhenden hochgeehrtesten Herrn
Vattern Ahrist - mildesten Angedenckens / vermög k -nsocs äe
1) ^ 0 20.ten OÄobris 1687. wegen deren Dieb - und Räubern
die Erklärung dahin beschehen / daß dessen / bey welchem man
entfremdte Sachen finden wird/ohne daß er dm Gaber / oder
andere unverdächtig - erhebliche Entschuldigung fürwenden / und
zeigen könte / herfürsuchend- abseitige Weg / und Laugnen nicht
beobachtet / sondern die Leibes -Straf ergriffen werden solte.

Jumalen aber jenes kstent dämmen nicht pudliciret
worden / alldieweilen gedacht- Unsere N . Oe . Regierung nach
der Hand bey Hof sich angefraget / ob man auch in derglei¬
chen Fällen zur LebenS-Straf schreiten möge ? Hierauf aber
keine Resolution erfolget ist : Als haben Wir nunmehro als
Regierender Lands -Fürst und Herr / in Rechtlicher Beobach¬
tung / daß in denen heimlichen nicht von einer / sondern meh¬
reren Personen verübten Lastern / welche kein Merckmal/oder
Kmn -Zeichen hinterlassen / nicht weniger auch in jenen Fäl¬
len / wann die sonsten offenbare / auch mit Gewalt verübte
Missethaten mit besonderer Arglist verheilet / und getuschct
werden / dem Richter zugelassen / ja nöhtig seye / nicht nur
den Beschuldigten auf seine mit-Schuldige / und diese aus je¬
nen zu befragen / sondern auch zu dessen Überweisung die jeni-
ge Proben / welche man endlich haben kan / zu gebrauchen /
besonders weilen der immer wachsenden Bosheit schlimmer Leu¬
ten nicht nachzugeben ist / obige b eräin -tnäeische Land -Gerichts-
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Ordnung / und I ^eopoIäinischeS k -ltent dahin erläutert / und
rctolviret : Daß vor allen bey dem Dxgmine deren mit-Gespä-
nen folgendes beobachtet werde : krimo , daß der Deponent nicht
für sich selbsten ungefragter / sondern auf vorhergehend- Rich¬
terliche Frag auf seine Gespan / und mit-Helffcr bekenne/daß
auch derselbe nicht auf eine gewisse Person tÜMlUve , sondern
ins gemein / wer ihine zur That geholffen / gefraget werde.
8ccnnäo daß die Frag umständig auf die Zeit / Ort / Gele¬
genheit / wie / und auf was Weiß / beschehe / um hienach die
Wahrscheinigkeit der Auffag zu ermessen / auch die Bekannt-
nussen anderer mit-Schuldigen / ob / und wie sie einstimmig
seyen / zu erkennen . lertiö , daß der Richter sich vorhero wol
erkundige / ob Deponent mit dem jenigen / auf dem er beken¬
net / in Freundschaft / Haß / Unwillen / und Widcrwertigkeit
stehe , tzu '-nco , daß der jenigc / auf dem ausgesaget wird /
also verdächtig seye / daß man sich der ausgesagten Missethat
zu ihme wol versehen möge. ( Zninto , daß der Deponem auf
der über einen anderen beschehenen Aussag beständig verharre/
und selbe nicht zweifelhaft mache / oder gar wiederruffe.

Wann nun einer / zu geschweige« mehrere / auf obige
Rechts - erforderliche Weise gefragter mit-Gespan / oder Hclffer
auf dem ohne das verdächtigen / und Mit schweren Inäicii8
behaftcn In ^ uiiitum wegen begangener That / oder Hülf -Lei-
stung aussaget / und solches in der lortur , oder ohne dersel¬
ben mit dem Tod bestätiget / und neben diesen ein untadel-
hafter Zeug / als etwo der Vcrlustigte vorhanden ist / welcher
aydlich äeponwet/und dem ln ^ uilito bey der Loniiontation
in das Angesicht positive - auffaget / daß derselbe der Thäter /
oder mit-Helffer seye : in solchem Fall / wann das Lorpu8
äcliäki , oder Visum repertum vorhanden ist ; hat man nicht
anzustchen ; daß der vernünftige Richter nach wol - erwogenen
gesummten Umständen den laugnenden Inyuiürum für über¬
wiesen halten / und ihne zu der oräiiEi - auch Todes - Straf
erkennen möge . Wann aber ( wie die Frag eigentlich gestel-
let worden ) gar kein untadelhafter oder yuküiLcirter Zeug vor¬
handen / sondern nur ein eintziger auf obbemcldt - förmige Art ge¬
fragter mit-Gespan / oder Helsser / cxempli ^r -itiä , ein Dieb/
Raub - oder Mörder wegen der von ihme ohne das verdächtigen/
und mit ^ L . nahenden Inciicii ; beschwerten Inquilito begangenen
oder geholffenenThat/von welcher man ex corpore äeliLU , viso re-
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pcrto » oder sonsten vergwisset ist / umständig aussaget / und soll
chcs im oder ausser der 1orcur » oder mit dem Tod bekräftiget/ so hat
es bey gedachter Land -Gerichts-Ordnung / und bisherigem Ge¬
brauch sein Verbleiben/daß in solchem Fall nach beschaffenen Sa¬
chen In^uilieus zur peinlichen Frag / und wann gar besondere übel
begleitte Umständ vorhanden/zur schärferenloreurerkennet wer¬
den solle . Wann hingegenzwey/oder noch mehrere/gehörter Müssen
Rechts -förmig gefragte mit-Gespän auf In^uiiirum wegen ver¬
übter That / oder Hülf -Leistung in ^ Äo , L LircumÜLntiis
einstimmig bekennen / und eö mit dem Tod befestigen / In^ui-
ütus auch ein übel beruffene / und sehr verdächtigePerson ist/
bevor / wann er um die Zeit der beschchenen Miffethat seinen
anderwärtig - ehrlichen Aufenthalt verläßlich nicht zeigenkan/,
und bey ihmc auch verdächtiger zu Ausübung der That brau¬
chender Werck-Zeug / oder dasGorpus äeliLU , ohne den recht¬
mässigen Gaber davon zeigen zu können / sich gefunden / oder
daß er sothanen Werck-Zeug / und Gorpus äeUÄi , um nicht
verrahten zu werden / weg-geleget habe / einige wiewolen nicht
vollkommene Proben vorhanden / endlichen das Laster sechsten
so beschaffen ist / daß es von mehrern hat begangen werden
müssen / und solche Umstände mit einlauffen / daß die böse That
nicht wol anderst / als durch die Bekanntnuß deren mit-Ge-
spänen / nahende Inäici -r , und Rechtliche Mutmaßungen er¬
hoben werden möge : in solchen und anderen dergleichen Um¬
ständen / damit heimliche / oder auch öffentliche / doch mit be¬
sonders ausgesonnener Bosheit vertuschen wollende Laster /
wie die Strassen - Raub - und Plünderung der Häuser durch
vermummete Dieb / und Räuber / dann auch Mord - und Tod-
Schläg von einer Zeit hero in Schwung gehen / anderen zum
Abscheue gebührend abgestraffet werden : haben Wir dem ver¬
nünftigen und gewissenhaften Ermessen des Richters / mit Be¬
ziehung deren Rechts -Gelehrten / hiemit überlassen / und an¬
heim gcstellet / nach Rechtlichen Befund der Sachen auch die
oräin -chi- Straf Wider den Bezüchtigten zu verhengen / doch
dergestalten / und nicht anderst ; als daß ein dergleichen aus
der Bckanntnuß deren mit-Schuldigen/aus schweren Anzei¬
gungen / und starckcn Mutmaßungen schöpfendes Todes - Ur-
theil pro calii cxcepto , üllrcm äubio zu halten / und das¬
selbe ein jedes auch freyes Land -Gericht / üävo cXtero ^uin
Jure tuo , Unserer N . Oe . Regierung zur ferneren Erkanntnus
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zu übergeben schuldig seye ; und da auch Regierung sechsten
Hierinfalls anstunde / bevor wann die Vora nicht einstimmig
wären / solle sie Regierung nebst Einsendung deren ^ Lken /
samt denen Anständen die Sache bcy Hof anzeigen / und
von Uns die endlicheResolutionerwarten.

Belangend Viertens / die so sehr im Schwung gehende
Haus - und andere übel ^u^liLcirte Dieb -stäle / wie solche auch
in minderer ()u -inticet anderen zum Schröcken schärfer zu be¬
strasten seyn ? Haben Wir den ^ rriculum 48 . der Land-Gerichts-
Ordnung dergcstaltcn erläutert / und geordnet : I . Daß die
übel hULliücirte Dieb -stal ( als da seynd i . wegen der Per¬
son des Diebs / wann er zum lTxempel ein Beamter / Hauö-
genostener / oder Bedienter ist. 2 . Wegen der gestohlenen
Sach / wann der Diebstal in re Lcr-I , vcl pecunm publicL
bestehet / oder der aus dem Diebstal ziehende Nutzen zwar
klein / doch ein grosser Schaden dem Bestohlenen / wie mit
AuSschneidung deren Wägen / Zerbrech - oder Bewerbung deren
mit wenigen Gold / oder Silber cingefast - kostbar- und künstlichen
Geschirren/ Bildern / und Schildcreyen zugezogcn wird. z.
Wegen des Orts / wann die Entwendung in einem GOtt- ge-
weihctcn Haus / in eines Lands -Fürsten Pallast / in denen
Land - Naht- und anderen aä usum publicum gewidmeten
Häusern / Spitälern / Bäderen / Scheueren/Behalt deren Bie¬
nen- Stöcken / rc. beschuhet . 4. Wegen der Zeit / als nächt¬
licher Weil / oder da die Haus-Leute in der Kirchen / oder an¬
deren Versammlungen seynd. 5 . An der Weis/ und Art zu steh¬
len / als durch Einsteigen / Erbrechen mit gewaltthätigen
Werck-Zeug / mit Wastcn / und anderen bösen Umständen be-
schehen : daß nemlichen obige / und dergleichen übel beschaffene
Diebereyen / wann selbe die Summ pr . fünf und zwantzigGul¬
den nicht betragen / doch über zehen Gulden / was der Dieb¬
stal in sich selbsten wehrt/nicht aber wie er dem Dieb zu Nu¬
tzen kommen ist / sich belauffen / gleich das erstemal schärfer/als
gemeine Diebftäl / und zwar bey denen Männern / nachdeme
beschwerende Umstände vorhanden / mit der Galcrcn - allen
Falls anderer wol empfindlicher Leibs - Straf- bey denen
WeibS - Personen aber mit öffentlichen Ausstreichen / oder nach
Beschaffenheit deren Umständen / mit heimlichen Schilling / 0-
der anderer Leibs-Züchtigung / mit/ oder ohne RcleMion/ nach
dem vernünftigen Ermessen des Richters angesehen - das ander-
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tcmal aber / wann sonderlich der Thäter schon einmal gezüchti-
get worden / obschon der wiederholte Diebstal auf fünf und
zwantzig Gulden sich nicht erstrecket / mit einer noch schärferen
Leibs- ja gestalten Dingen nach mit der Lebens-Straf verfah¬
ren werden solle. Welches sich auch aus die jenige Haus -Leute/
und Diebs -Heller verstehet / welche zwar selbst nicht Hand an-
legen / doch anderen Dieben / die sonsten nicht so wol gewuste
Gelegenheit / oder Nachricht zum stehlen / um hievon Theil zu
nehmen / entdecket / und hienach unmittelbar der Diebstal er¬
folget ist. II. Wann hingegen der erste Diebstal mit gar ü-
belen Umstanden / als Raub - Meuchel - oder Strassen -Mord be¬
gleitet / und die That würcklichen vollbracht worden / wann
auch der

, Diebstal ein weniges austruge / oder der Dieb bey
den Ermordten gar nichts gefunden hätte/in solchen Fällen
solle auf die Betragnuö der Diebcrey nicht so viel / als auf
das grössere Verbrechen gesehen / und was in der Land -Gerichts-
Ordnung dem Raub - Meuchel- und Strassen - Mord aufgesetzte
Urthcil vollzogen werden . Sofern aber Ul. bey dem Diebstal
dergleichen Raub -Mord - und Tod-Schläge nicht bewürcket/son¬
dern nur atterniret wurden / hat der vernünftige Richter die
Umstände/wie weit der Dieb damit gekommen / wol zu er¬
trugen / und wann er zu gar nahenden Umständen mit würckli-
cher Hand - Anlegung / als binden / drosseln/ würgen / schla¬
gen / hauen / stechen / schiessen / rc. zur That geschritten/ an Voll¬
bringung derselben aber durch andere Zufälle gehindert worden/
in dergleichen Begebenheiten wäre doch die Schwerd -Straf mit
Legung des Körpers auf das Rad mit darauf gesetzten Galgen/
und angebundenen Strang zu verhengen. IV . Seynd fol¬
gende drey in gedachter Land -Gerichts - Ordnung vorgesehene
Milderungs - Umstände / als i . Wann dem auf frischer That
betrettenen Dieb das ergriffene Gut von dem Eigenthumer abge-
nohmen. 2 . Von dem bereits gefangenen / oder in w ^uilicio-
nc stehenden Dieb die Ersetzung nicht freywillig / sondern noht-
wendiger Weise beschuhet , z . Dem Dieb das nicht mehr vor¬
handene Gut bey Abgang auch anderer Ersetzungs - Mittel von
der beschädigten Partey nachgeschen wird / nur von gemeinen
Dicbstälen / und dahin zu verstehen ; daß wann die Entwen¬
dung das erstemal zwar auf fünf und zwantzig Gulden / oder
darüber sich erstrecket / dabey aber keine andere böse Umstände -
unterlauffen / die Lebens- in eine Galeren- allenfalls andere em¬
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pfindliche Leibs- Straf zu anderen seye. Da aber mehrere An-
grif bereits beschehen / bevor wann der Dieb schon vorhero ab-
gestraffet worden / oder andere beschwerende Umstande vorhan¬
den / auf solchen Fall hat der Richter nicht mehr so viel auf
die Ersetzung des privar-Schadens / als die Bosheit / und be¬
sorgende Gemeinschädlichkeit des ThäterS zu sehen / folgends nach
ermessenen Umständen zu der in der Land -Gerichts Ordnung
84 . § . 5 . vorgesehenen TodeS-Strafzu schreiten . Im übrigen hat
es bey erst erwehnter Land -Gerichts Verordnung ^ rriculo ci-
c -lto sein Verbleiben.

Fünftens auf jene Frag zu kommen / wie mit den Dieb-
und Räubern / auch anderen schlimmen Gcsind zu verfahren seye/
welche wider das untern b. November 1666. ergangene Ocnc-
rale , verbotteneS Gewehr bey sich tragen / damit ihre böse Tha-
ten ans -üben/ und da man sie auf Betrctten Hand -fest machen
will / sich äusserist widersetzeü / auch wol gar die Wacht beschä¬
digen/ja um daö Leben bringen / ist Unsere kelolurion den 27.
September vorigen Jahrs bereits dahin ergangen : daß wann
ein in Dieb - oder Raubcreyen/ auch anderen gemein -schädlichen
Verbrechen verdächtige / doch nicht überwiesene Person we¬
gen einiger sich glcichwolen äusserenden Umständen zu einer nicht
zwar Galeren- doch anderer ^rbirrari -Straf zu erkennen / öder
auch auf eine kürtzere Zeit die Galeren - Straf zu Verheugen
wäre / und bey derselben Person verbotteneS Gewehr / als
versteckte Pistolen/Tertzerollen/ungewöhnlich lange scharfe Mes¬
ser / Stillet/und dergleichen gefunden wurden / in dieser Be¬
gebenheit auf die Tragung verbottenen Gewehrs allwegö gese-.
hen / eines zu den anderen genohmen / und die Straf zum Ru¬
deren gestalten Dingen nach verhenget / oder die Zeit der vorhin
schon äiSirten Ruder - Banck verlängert werden solle . Wann
hingegen der luyuM weder bekennet / noch überwiesen / und
durch die l 'orrur von der oräin -iri - Straf sich purZiret/
jedannoch als eine verdächtige Person des Landes/ oder
Land -Gerichts zu verweisen ist / in solchem Fall / da er auch
verbotteneS Gewehr getragen / seye nebst der Relegation auch
die Galeren - oder andere Straf aä opus publicum zu verhen-
gen . Wann aber der jenige / bey deme verbottenes Gewehr be¬
funden wird / nur mit gemeinen Anzeigungen / leu inäicüs
remoris behaftet : als daß er ein Müssig-Gänger / zumalen auch
schlechter Mensch / und eine solche verdächtige Person ist / zu

wel-



welcher man sich der Dieb - oder Raubercy wol versehen kan / oder
wann er zur Zeit des beschehenen Diebstals bey- oder aus dem¬
selben Ort gehender wäre beobachtet worden : zuforderist /
wann ein oder andere zur gefänglicher Einziehung genugsame¬
in der Land -Gerichts-Ordnung ^ rc . 26. und 84 . §. 2, vorge¬
sehene Anzeig- und Mutmaßungen darzu kommen / ob gleich die
zur peinlichen Frag erforderlichelnsticm proxima cum vilo rc-
pcrto nicht vorhanden wären ; so solle doch ein solcher mit verbot-
tenen Gewehr in Verhaft gezogener verdächtiger Mensch ein - oder
mehr Jahr auf die Galcren nach vernünftigen Ermessen des Rich¬
ters erkennet/wenigstensin Stadt-Graben/ oderaufein Gränitz-
Haus zur öffentlichen Arbeit in Band/ und Eisen vcrschaft- auch
der Rumor- und anderen Wachten in- und vor der Stadt/zumalen
auch auf dem Land zufolge obbesagter A. 1666. ausgegangenerkanten mitgegeben werden ; daß/ wann sic ein- oder anderen- son¬
derbar schlechten Menschen/gegen welchen sie einen gegründeten
Verdacht haben/antreffen wurden/dieselbe einen solchen um sein
Thun/und Lassen zu befragen/auchwegen des verbottenenGewehrs
gar auszusuchen / und nach Befund der Sach denselben würck-
lich anzuhalten / und gehörigen Orts in Verhaft zu bringen
befugt seyn sollen ; jedoch daß hierinfalks gebührende Bescheiden¬
heit gegen die sowol hier / als auf dem Land reisende / oder all¬
da sich aufhaltende Fremdlinge gebraucht / und ehrliche Leute
nicht unverschuldter Dingen beschimpfet werden . Übrigens
hat es icspeLku deren jcnigen / welche weder in Dieb- oder
Raubercyen / noch in anderen Mishandlungenverdächtig/we¬
niger damit behaftet seynd / doch zuwider obaugeführten Lands-
Fürstl. Oenerrilien äe 1666. verbotteneö Gewehr allhier
in- oder vor der Stadt zu tragen betretten wurden / bey der auf¬
gesetztenarditrari- Straf an Leib/ oder Gut nach beschaffenen
Umständen sein Verbleiben.

Gebieten demnach Unseren nachgesctzten Stellen / und
Obrigkeiten/undEingangs besagt- allen und jeden wer die immer
seyn wollen / forderist aber denen sammentlichen Land - Gerichts
Inhabern/ denen Verwaltern/ bestellten ^ .ävacaren/ undLon-
lulcnten hiemit Gnädigst / auch alles Ernstes/und wollen/daß
ihr vorenthaltenc Unsere Gnädigste kelölum in gebührender Be¬
obachtung halten / auch darwider in keinerlei- Weg/noch Weiß
handeln / sondern denenselben in allen kunÄen gehorsamsten
Vollzug leisten / niemand auch darwider zu handeln gestatten

sollet.



sollet. An deme beschiehet Unser Gnädigster / auch ernstlicher
Willen / und Meinung. Geben in Unserer Kays. Haupt- und
Residentz -Stadt Wienn den Acht und Zwantzigstcn Monats-
Tag Jenner / im Siebenzehenhundert und Ein - und Ztvantzig-
sten / Unserer Reiche / des Römischen im Zehenden / deren Hi¬
spanischen im Achtzehenden/ des Hungarisch- und Böheimischen
aber im Zehenden Jahre.
WiglnundK iderich BrafWhevenhüller

Utatthalrer.

Christoph Friderich Schmid v. Mayenberg
Kantzler - Amts - Verwalter.

( ^ommiilio Domini LIsÄi
Imperatori8 in LonUüo.

Frantz Christoph von Menshengeir.
Carl Hotter von Doblhof.
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